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Betreff: Antwort auf die Anfrage der AfD-Fraktion 

Flächen für die Windenergie 
 

1. Am 28.11.2022 hat die Verwaltung im VA kommunalscharfe Listen für WEA in 
Betrieb innerhalb/ außerhalb von FNP-Flächen für die Windenergie sowie 
genehmigte WEA innerhalb/außerhalb von Konzentrationszonen zur Verfügung 
gestellt. Die Daten sind von 12/2021. Gibt es eine aktuelle Liste? Wieviel ha 
umfassen diese Standorte insgesamt?  

 
Eine aktuelle Liste wurde GIS-basiert auf Grundlage des Datenbestandes 
Windenergieanlagen in Betrieb bzw. genehmigt (Stand 12/2022) erstellt (vgl. 
Tabellen 1-4). Die zugrundeliegende Flächenkulisse im FNP der jeweiligen Kommune 
basiert auf den bisher ausgewerteten Rückmeldungen einer Abfrage bei den 
Kommunen, die die Windenergie steuern. 
 
Die zugrundeliegende Flächenkulisse in den FNP der Kommunen (Auswertungsstand 
23.05.2023) beträgt ca. 1.370 ha.  
 
Die Standorte der Windenergieanlagen (in Betrieb und genehmigt) inklusive ihrer 
jeweiligen Rotorlänge außerhalb der Konzentrationszonen umfassen insgesamt ca. 135 
ha. 
 
.  



Drucksache Nr.:   
Seite 2 

 
 
 
 
 

 
   Tabelle 1: WEA Betrieb in FNP-Flächen (2022) 

 

   Tabelle 2: WEA Betrieb außerhalb FNP-Flächen (2022) 
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Tabelle 3: Genehmigte WEA in FNP-Flächen (2022) Tabelle 4: Genehmigte WEA außerhalb FNP-Flächen (2022) 

 
2. Im letzten RP-Entwurf sind die Flächen für Windenergie entfallen. Um wieviel ha 

handelte es sich insgesamt? Sollen sie wieder ganz/teilweise in den RP aufgenommen 
werden? Wenn ja, um welche Flächen genau handelt es sich? 

 
Im ersten Entwurf des Regionalplans Ruhr (2018) waren 1.215 ha als Windenergieberei-
che festgelegt. Die Herleitung dieser Flächen im Rahmen eines gesamträumlichen Kon-
zepts basierte auf den zum Zeitpunkt seiner Entwicklung gültigen Rahmenbedingungen. 
In Anbetracht dessen, dass sich die Rahmenbedingungen seitdem gewandelt haben und 
auch noch wandeln werden (z. B. durch neue landesplanerische Vorgaben) kann keine 
allgemein verbindliche Aussage zur erneuten Festlegung der Flächenkulisse aus dem 1. 
Entwurf des Regionalplans Ruhr zum jetzigen Zeitpunkt getroffen werden. Dies bleibt der 
erneuten Ermittlung von Windenergiebereichen im Rahmen eines zu überarbeitenden 
gesamträumlichen Konzepts sowie der Abwägung nach dem entsprechenden Beteili-
gungsverfahren vorbehalten. 
 
 
3. Die als Vorranggebiete ausgewiesenen BSN werden als zusätzliches Flächenpotential 

für Windenergie in Betracht gezogen. Teilt die Verwaltung diese Position? 
 
Die Verwaltung wird prüfen, welche Kriterien herangezogen werden müssen, um das 
regionale Teilflächenziel zu erreichen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass BSN in Anspruch genommen werden, sofern dies mit dem jeweiligen 
Schutzzweck vereinbar ist und keine Schutzgebiete betroffen sind (z. B. FFH-Gebiet). 
 
Wird das regionale Teilflächenziel verfehlt, entfaltet § 249 Abs. 7 BauGB seine 
Rechtswirkung. Hiernach können keine Ziele der Raumordnung, keine Darstellungen im 
FNP und keine sonstigen Maßnahmen der Landesplanung der Genehmigung einer 
Windenergieanlage entgegengehalten werden. 
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